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Blick über die Grenze:
Zur Lage der Frauen in den neuen Bundesländern

In der Staatsbürgerin 2/90 (Fristenlösung in Deutschland) stellten wir fest, dass die

Zukunft für die Frauen in der ehemaligen DDR kaum rosige Aussichten bot. Die Gefahr
lag nahe, dass sich die Nachteile beider politischen Systeme kumulieren und mögliche
-dringende-Verbesserungen auf unbestimmte Zeit verschoben würden. Die Entwick-
lung der letzten Monate gibt Pessimistinnen leider recht. Beim Einigungsvertrag zwi-
sehender Bundesrepublik und der DDR sind die Frauen im Gebiet derfünf neuen Bun-
desländer nicht gut weggekommen - vieles, was Frauen schützte, gilt nicht mehr.

Im Wirtschaftsteil des Zürcher Tages-
Anzeigers kommentierte im Frühsommer
der erfolgreiche Sanierer einer ostdeut-
sehen Unternehmung aktuelle Probleme.
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern:
Die Wirtschaft in der Ex-DDR ist zu wenig
produktiv, bei der notwendigen Rosskur
droht Flunderttausenden Arbeitslosigkeit.
Nachdem er zunächst beklagte, wie sehr
die ostdeutsche Jugend sozialistische
Grundsätze verinnerlicht habe, erklärte
der Fachmann klipp und klar, dass als
erstes der Prozentsatz der erwerbstäti-
gen Frauen auf das Niveau der westdeut-
sehen Bundesländer gesenkt werden
müsse. Kein Wort des Bedauerns, dass
die weibliche Hälfte der Menschheit wie-
der einmal als Puffer missbraucht wird!
Der dynamische Manager äusserte sich
im übrigen nicht zur Frage, ob Familien
künftig mit nur einem Gehalt überleben
können, solche Gefühlsduseleien gehören
wohl in die Mottenkiste derglücklich über-
wundenen sozialistischen Vergangenheit.

Aufschlussreicher als subjektive, per-
sönliche Aussagen sind jedoch die objek-
tiven Folgen des Einigungsvertrages zwi-
sehen der Bundesrepublik und der DDR.
Eine Reihe sozialer und arbeitsrechtli-
eher Regelungen, die im Arbeitsgesetz-

buch (AGB) und Familiengesetzbuch der
DDR festgelegt waren, fielen weg. Wir
geben im folgenden einen Überblick über
die wichtigsten Änderungen.

Kinderpflege
Nach Paragraph 186 AGB waren

Mütter von der Arbeit zur Pflege eines
kranken Kindes für vier Wochen im Jahr
befreit, zwei Wochen für jedes weitere
Kind. Das galt als Übergangsregelung bis

zum 30. Juni 1991.
Ab 1. Juli 1991 gilt Sozialgesetzbuch

(SGB) V der Bundesrepublik Deutsch-
land, Paragraph 45. Danach wird ein
Elternteil von der Arbeit für fünf Tage je
Jahr zur Pflege eines erkrankten Kindes
bis zum achten Lebensjahr freigestellt.

Hausarbeitstag
Laut Paragraph 185 AGB haben voll-

beschäftigte Frauen Anspruch auf einen
Hausarbeitstag im Monat, wenn sie ver-
heiratet sind, pflegebedürftige Familienan-
gehörige zum Familienhaushalt gehören,
sie 40 Jahre alt sind oder Kinder bis zu 18

Jahren zum Haushalt gehören. Der Haus-
arbeitstag gilt auch für vollbeschäftigte
alleinstehende Väter mit Kindern bis zu
18 Jahren.
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Die Bestimmung bleibt als Übergangs-
regelung bis zum 31. Dezember 1991

erhalten, anschliessend wird sie ersatz-
los gestrichen.

Erziehungsurlaub
Laut Paragraph 246 AGB sind Mütter

auf Verlangen nach dem Wochenurlaub
bis zum Ende des ersten Lebensjahres
des Kindes von der Arbeit freizustellen.
Falls dann kein Krippenplatz vorhanden
ist, kann die Muttersich bis zum Ende des
dritten Lebensjahres des Kindes freistel-
len lassen. Die Regelung gilt bis 31.
Dezember 1993. Das Gesetz ist nur noch
anzuwenden für Kinder, die vor dem 1.

Januar 1991 geboren sind.
Fürdie anderen gilt das Bundeserzie-

hungsgeldgesetz. Danach erhalten Müt-
ter und Väter, die ihr Kind selbst erziehen
oder während dieserZeit keine oder keine
volle Erwerbstätigkeit ausüben, ein Erzie-
hungsgeld bis zur Vollendung des 18.
Lebensmonats des Kindes. Mutterschafts-
geld nach dem Mutterschutzgesetz wird
angerechnet.

Kindertagesstätten
Bis 30. Juni 1991 war der Bund ver-

pflichtet, sich an den Kosten für Einrich-
tungen zum Betreuen von Kindern zu
beteiligen.

Schwangerschaftsurlaub
Nach Paragraph 244 AGB erhielten

Frauen sechs Wochen Urlaub vor und
zwanzig Wochen Urlaub nach der Entbin-
dung. Dies gilt für Frauen, deren Kinder
vordem I.Januar 1991 geboren wurden.

Bei den andern wird das Mutterschutz-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland
angewandt: Statt zwanzig nur noch acht
Wochen Urlaub nach der Entbindung.

Frauen wird sechs Wochen vor und acht
Wochen nach der Geburt Mutterschafts-
geld in Höhe des durchschnittlichen Net-
toarbeitsentgelts gezahlt. Es beträgt hoch-
stens 25 Mark pro Tag oder 750 Mark pro
Monat. Liegt das Nettoarbeitsentgelt dar-
über, wird der übersteigende Betrag vom
Arbeitgeber bezahlt.

Fristenlösung (§ 218)
Zur Zeit ist die Frage noch hängig,

inwieweit die neuen Bundesländer ihre
fortschrittlichere Regelung aufgeben
müssen.

(Quelle: ÖTV Argumente, Stuttgart, Juni
1991)

Wir begrüssen herzlich die
folgenden neuen Mitglieder:

Ruth Genner, Zürich

Theres Girod, Volketswil

Trix Heberlein, Zumikon

Ruth Hofmann, Pfäffikon

Regina Hürlimann, Dübendorf

Irène Meier, Küsnacht

Vreni Müller Hemmi, Adliswil

Silvana Schuler, Waliisellen

Colette Theurillat, Wallisellen

Margrith Trutmann Kobler, Zürich

Christine Ungricht, Urdorf

Luzia Vieli-Hardegger, Zürich

Katharina Washington, Zürich

Christa D. Weisshaupt, Uster

Iris Wepf, Zürich

Rosmarie Zapfl, Dübendorf

Sibylle Zillig, Pratteln
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